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Fundierter Verdacht auf schwere Gesundheitsschäden durch Hochfrequenzexposition 

bei einer Vielzahl von Menschen  weit unterhalb der gültigen Grenzwerte

Hilfebedarf bei diesen Menschen

Sofortige Vorortuntersuchungen geboten wegen Gefahr im Verzug

Bitte um Anhalten des Ausbaus von Mobilfunk, digitalem Rundfunk und Fernsehen 

Dringender Verdacht auf schwere Baumschäden durch Hochfrequenzexposition

Sehr geehrte Frau Ministerin,

gestatten Sie, dass ich mich wegen der akuten Notlage, in der sich viele Menschen in Baden-Württemberg höchstwahrscheinlich aufgrund von Hochfrequenzexposition befinden,  persönlich an Sie wende. Ich be-richte hier nur von den Menschen, die ich persönlich zu Hause besucht habe und in deren Haus ich Messungen und Befragungen durchgeführt habe.

In Bad Wildbad, Sommerberg, hat sich der Gesundheitszustand von Frau H. innerhalb der letzten 3 Monate sichtlich verschlechtert. Sie leidet seit dem Jahr  2001 in ihrer Pension in 160 m Entfernung von einem Sender unter extremer Schlaflosigkeit und quälenden Geräuschen im Kopf. Daher muss sie für die Nacht oft ihr Haus verlassen Bei Expositionskarenz kommt es zur Remission ihrer Beschwerden. Mieter und Feriengäste halten es in ihren Pension nicht mehr aus. Einige haben dies schriftlich festgehalten. Frau H. ist gesundheitlich und finanziell am Ende.

Die geschädigten Bäume auf dem Sommerberg, im Garten von Frau H., im Kurpark (bei sauberer Luft und viel Wasser) und im Ort belegen das Vorhandensein  einer Noxe. 

Frau H. hat sich mehrfach an den vorherigen und den jetzigen Bürgermeister und  T-Mobile gewandt mit der Bitte um Hilfe. Am 30.10.01 schrieb sie an den Bürgermeister:

„...Unser Haus im Heermannsweg 6 bekommt die Strahlung in einer solchen Intensität ab, dass man diese gepulste Strahlung rund um die Uhr hört und empfindet. Diese veränderte Atmosphäre trägt dazu bei, dass es unmöglich wird auf Dauer darin zu leben, ohne großen Schaden zu nehmen. Ich selbst leide gesundheitlich sehr darunter...“

Zweimal habe ich sie bei Gesprächsterminen beim Bürgermeister (15.03.07, 11.06.07) begleitet und den Ernst der Situation aus ärztlicher Sicht dargelegt.

Aus Ötisheim (S. Stellungnahmen) gab es erneut Anrufe verzweifelter Anwohner: „Es ist eine Katastrophe, wir können nicht mehr.“ Dort begann das Leid etlicher Anwohner auch im Jahr 2001. Trotzdem wurden in der Zwischenzeit auf demselben Gebäude weitere Sender installiert. 

Viele Nachbarn leiden extrem unter Hämmern und Brummen im Kopf, Schwindel, Nervenschmerzen, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, Brennen auf der Haut, Schlaflosigkeit, Gelenk- und Glieder-schmerzen, Blutdruckschwankungen. Mindestens fünf Menschen im Nahbereich der Sender haben Schlaganfälle erlitten. 

Ein Ehepaar versucht seit 1,5 Jahren vergeblich das Haus zu verkaufen. 

Auch dort sind ungewöhnliche Baumschäden („Platzen“ der Stämme) bei vielen Arten   (Hohler Graben, Kirchberganlage, Wallgraben, Allmendstr) aufgetreten.

Der ärztliche Qualitätszirkel hatte das Bundesumweltministerium  über diesen Fall am 07.12.05 informiert und um Vorortuntersuchungen gebeten (S. Anlage). Der Bürgermeister von Ötisheim wurde von mir am 07.12.05 um Hilfe gebeten.

Prof. Weiss und weitere Mitarbeiter des Bundesamtes für Strahlenschutz sowie Dr. Böttger vom Bundesumweltministerium wurden über diesen Fall anlässlich des Fachgespräches zum Thema „Gesundheitliche Auswirkungen der elektromagnetischen Felder des Mobilfunks – Befundberichte“ am 02.08.06 informiert.

In Schwäbisch Gmünd, Herlikofen, sind über 20 Anwohner im Umkreis der Kirche wegen Gesundheitsproblemen weggezogen. Mehrere Dagebliebene haben sich gründlich abgeschirmt und finden trotzdem nur im Keller Schlaf. Etliche Dagebliebene sind an Tumoren erkrankt. Kinder können nicht im Freien spielen, da sie nach kurzer Zeit Kopfschmerzen bekommen. Die Vielzahl von Schreiben  Betroffener, auch an den Bischof, ist ein Indiz für den Leidensdruck. Allgemeinarzt Gantner hatte das gehäufte Auftreten von Symptomen und Herzrhythmusstörungen im Jahr 2001 beobachtet und zuständigen Behörden mitgeteilt (S. Anlage).

Etliche Bäume sind innerhalb weniger Jahre eingegangen und wurden schon gefällt. Der Anwohner Herr G. hat seit 2001 die Bäume fotografiert in der Hoffnung, dass diese Bilder die verantwortlichen Entscheidungsträger nachdenklich machen. 

Darüber hinaus wurden Gesundheitsstörungen bei Tieren (Hasen, Tauben, Bienen) beobachtet und mitgeteilt.

Mehrere Schreiben des Allgemeinsarztes Gantner sowie Schreiben der betroffenen Anwohner befanden sich in der Akte (700 S), die allen Teilnehmern des Fachgespräches im Bundesamt für Strahlenschutz „Gesundheitliche Auswirkungen der elektromagnetischen Felder des Mobilfunks – Befundberichte“ am 02.08.06 vorlag.

In Bietigheim gibt es leidende Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten. Herr S.  hatte sich 2004 an das Umweltministerium von Baden-Württemberg und an das Bundesamt für Strahlenschutz wegen extremer expositionsabhängiger Blutdruckentgleisungen (250/120 mmHg), Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Augenflimmern und Willenlosigkeit gewandt. Von  Dr. med. Mauser wurde seit kurzem eine Zunahme von Tumorerkrankungen und von Todesfällen festgestellt. 

Auch dort gibt es viele geschädigte Bäume, die in der Baumstudie des Puls-Schlag e.V. veröffentlicht wurden. Diese Schäden wurden ebenfalls auf dem oben genannten Fachgespräch des Bundesamtes für Strahlenschutz „Gesundheitliche Auswirkungen der elektromagnetischen Felder des Mobilfunk – Befundberichte“ am 02.08.06 von Dr.-Ing. V. Schorpp vorgetragen.

In Rosengarten mit den Ortsteilen Uttenhofen, Westheim und Rieden ist die Bevölkerung äußerst beunruhigt wegen einer  innerhalb weniger Jahre  aufgetretenen ungewöhnlich großen Zahl von Tumor-erkrankungen, auch bei Kindern und jungen Erwachsenen. Außerdem leiden dort sehr viele Menschen unter Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Tinnitus, Konzentrationsstörungen, extremer Müdig-keit, Vergesslichkeit, psychischen Veränderungen, unerklärlichen neurologischen Störungen, Lähmungen, Herzrhythmusstörungen und Blutdruckschwankungen.

Viele Nadel-  Laub- und Obstbäume  südlich des Wasserturms im Ortsteil Uttenhofen sind schwer geschädigt oder bereits gefällt. Das „Platzen“ der Bäume ist sichtbar u.a.  Am Schönbühl, Im Ghai und am Fasanenweg.

In Schwäbisch Hall auf dem Katzenkopf sind bei neu Hinzugezogenen unmittelbar nach dem Einzug Gesundheitsprobleme aufgetreten. Auf dem Gelände des Heimes Schöneck zeigen viele Bäume Schädigungen. Im Umkreis des Telekomsenders wird von gehäuften Erkrankungen berichtet.

In Gaildorf mit den Ortsteilen Unterrot und Kieselberg werden  Einwohner durch die Sender auf dem Kirgel, auf dem Kieselberg und durch  innerörtliche Sender erheblich geschädigt. Am Hang des Kiesel-berges und am Kirgel sind viele Bäume, auch Buchen, zugrunde gegangen.

In Sulzdorf leiden Anwohner teilweise unter ernsten Erkrankungen und sämtliche Laubbäume und Obstbäume  zeigen Schäden.

In Neckarhausen wurde das direkt neben einem Mobilfunksender befindliche Pfarrhaus für unbewohnbar erklärt. Wegen massiver Beschwerden durfte  Pfarrer B.  mit seiner Familie  ausziehen. Etliche Anwohner leiden unter teilweise schweren Krankheitssymptomen. Es gibt zwei Leukämieerkrankungen.

In Leutkirch beobachtete Frau Dr. Aschermann bereits seit 1999 eine neuartige Veränderung bei Ihren Patienten. Ihre Beobachtungen wurden veröffentlicht ( Aschermann, C. (2004): Beobachtungen aus einer psychotherapeutischen Praxis zu Mobilfunk und DECT-Telefonen, umwelt-medizin-gesellschaft, Heft 1, 2004).

In Hochdorf leidet der Landwirt Herr G. seit 1997 unter einer Vielzahl von Symptomen, die während einer Reha- Maßnahme verschwunden waren und nach Heimkehr wieder auftraten.

An vielen Obstbäumen von Herrn G. sind deutliche Schäden (fehlendes Wachstum, wenige Blätter, gelbe und braune Blätter, aufspringende Rinde, gelbe Flechten) sichtbar. Etliche Bäume sind zugrundegegangen und wurden entfernt. Verschiedene Laubbäume haben braune Blätter. Sein hochfrequenzexponierter Wald ist ungewöhnlich  schnell gewachsen. 

Ich hatte mit ihm gemeinsam am 26.07.06 seine Probleme dem Bürgermeister von Hochdorf und dem Amtsarzt in Biberach persönlich vorgetragen und um Hilfe gebeten (S. Anhang).

In Waiblingen, Neustadt, leiden Anwohner unter Blutdruckschwankungen, Sehstörungen und Lichtempfindlichkeit.
In Mengen gibt es viele erkrankte, erschöpfte und wehrlose Anwohner. 

In Freiburg, Rieselfeld und Weingarten wurden über 60  Haushalte besucht (s. Stellungnahme zu Weingarten). Von vielen weiteren Standorten in der Stadt liegen Meldungen über schwere Gesund-heitsprobleme vor. Mehrere Anwohner haben Klagen eingereicht. 

In Titisee-Neustadt sind mehrere MitarbeiterInnen im renovierten Gebäude des Landwirtschaftsamtes Freiburg, Außenstelle Titisee-Neustadt, erkrankt und arbeitsunfähig geworden. Mobilfunksender befinden sich in ca. 20 m und in ca. 100 m Entfernung.
Über telefonischen Kontakt weiß ich von der extremen Situation, in der sich Frau T. befindet. Sie musste mit ihrem Ehemann wegen unerträglicher Herzattacken ihr Haus in Mühlacker verlassen und versucht zu überleben, indem sie in einer Pension lebt und täglich möglichst viele Stunden im Wald verbringt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Schreiben an den Bundespräsidenten Köhler.

Vorgeschichte Bamberger Appell

Bis zum Jahr 2003  hatten die meisten Ärzte in Oberfranken den offiziellen Stellungnahmen, dass es unterhalb der Grenzwerte keine Gesundheitsschäden gäbe, vertraut. Durch einschneidende Erfahrungen mit schlagartig, ohne erkennbare medizinische Ursache erkrankenden Patienten, deren Symptome jedoch durch Hochfrequenzkarenz sofort nachließen, wurden etliche Kollegen stutzig. Sie begannen sich gründlich mit dem Thema der Einwirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Menschen, Tiere und Pflanzen an Hand  der seit etwa 1930  vorliegenden wissenschaftlichen Literatur zu befassen. Außerdem erlitten einzelne Kollegen am eigenen Leib die  Auswirkungen gepulster hochfrequenter elektro-magnetischer Felder, die sie nur durch Beendigung der Hochfrequenzexposition erfolgreich behandeln konnten. 

Nach der Veröffentlichung des Bamberger Appells im Juli 2004 fragten viele Ärzte und Anwohner bei der Ärzteinitiative verzweifelt um Rat. Daraufhin wurden ärztliche Erhebungen (Befragung und orientierende Hochfrequenzmessung) bei Anwohnern von Mobilfunksendern und in Büros, Behörden (Rathäuser, Gerichtsgebäude), Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten, Schulen usw. gemacht.

Die Symptome wurden mit einem Fragebogen erfasst (Kurzform oder  erweiterte Fassung). 

Die orientierenden Summenmessungen (800 MHz – 2500 MHz) wurden mit dem Gerät HF 38B (später ergänzend auch mit 59 B) der Firma Gigahertz Solutions durchgeführt.

Von Oktober 2004 bis Juli 2007 wurden über 2300 Personen an 250 Mobilfunkstandorten zu Hause oder am Arbeitsplatz besucht. 

Das Ergebnis dieser ärztlichen Erhebungen lautet: Die gepulsten hochfrequenten elektro-magnetischen Felder (von Mobilfunksendeanlagen, schnurlosen DECT-Telefonen, WLAN, Handy u.a.)  führen weit unterhalb der gültigen Grenzwerte zu einem neuen, vielschichtigen  Krank-heitsbild.

Die Menschen leiden an einem, mehreren oder vielen der folgenden Symptome: 

Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Kopfdruck, Schwindel, Unruhe, Benommenheit, Reizbarkeit, Aggressivität, Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, depressive Stimmung, Antriebslosigkeit, Angststörungen, Panikattacken (nachts, auf Autobahnen), Brennen innerlich, inneres Zittern, Vibrieren, Ohrgeräusche, Hörverlust, Hörsturz, Geräusche im Kopf, Lärmempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit,  Nasenbluten, trockene Augen, Sehstörungen, Augenentzündungen, Augenschwellungen, Augenschmerzen, Augenblitze, Lichtempfindlichkeit, Hautveränderungen (Rötungen, Pigmentierung, Entzündungen, Gesichtsblässe, Ringe unter den Augen), Brennen oder  Kribbeln der Haut, Juckreiz, Allergische Reaktionen, häufige Infekte, Nebenhöhlenentzündungen, unklare Zahnschmerzen, Kiefereiterungen, Nackenschmerzen, Gelenk- und Gliederschmerzen, Nerven- und Weichteilschmerzen, Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe, Muskelschwäche, Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinungen, Koordinationsstörungen, Herz-rhythmusstörungen, Herzrasen, Blutdruckerhöhung (anfallweise oder dauerhaft), Schilddrüsen-probleme, Haarausfall, Hormonstörungen, Libidoverlust, Stoffwechselstörungen, Appetitlosigkeit oder ständiges Hungergefühl, Übelkeit, Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme, Frieren, Frösteln, nächtliches Schwitzen, Zähneknirschen und gehäuftes Wasserlassen.

Beispiel Ötisheim

Nach einem zweitägigen Besuch in Ötisheim hatte ich den Bürgermeister schriftlich am 07.12.05 um Hilfe gebeten: 

„Viele Anwohner erkranken an einer für uns Ärzte neuartigen Symptomenkombination. Sie erkranken weit unterhalb der Grenzwerte der 26.BImschV. Die wissenschaftlichen Experten, die weiterhin behaupten es gäbe keine Hinweise für Gesundheitsschäden, haben an keinem einzigen Standort Untersuchungen der Erkrankten durchgeführt. Für ihre Behauptung gibt es also keine wissenschaftliche Grundlage.

Wie Sie der beiliegenden Stellungnahme entnehmen können, haben sich Bürger von Ötisheim an die Ärzteinitiative Bamberger Appell mit der Bitte um Hilfe gewandt. Daraufhin war ich an 2 Tagen in Ötisheim. Ich konnte natürlich nur einige Anwohner besuchen. Es wurde jedoch klar, dass aus ärztlicher Sicht kein Zweifel daran besteht, dass in Ötisheim etliche Anwohner durch die Inbetriebnahme der Mobilfunksender erkrankt sind, zum Teil schwer. Aus ärztlicher Sicht besteht für die Anwohner eine akute Gefährdung ihrer Gesundheit. Daher ist sofortiges Einschreiten der Behörden geboten.“

Am 14.02.2006 hatte Ihr Ministerium auf die Bitte folgendermaßen geantwortet:

Auszug: „...Ihre Auffassung, dass durch die Mobilfunkanlagen auf dem Anwesen Schönenberger Str. 22 für die Anwohner eine akute Gesundheitsgefährdung besteht und daher sofortiges Einschreiten der Behörden geboten ist, teilen wir nicht.

Nationale und internationale wissenschaftliche Kommissionen (Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung ICNIRP, die Deutsche Strahlenschutzkommission u.a.) sind unter Berücksichtigung des gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes der Auffassung, dass die Immissionsgrenzwerte der Verordnung über elektromagnetische Felder die Bevölkerung in aus-reichendem Maße vor Gesundheitsschäden, die aus der Wirkung dieser Felder resultieren, schützen. Somit ist bei Einhaltung der Grenzwerte keine gesundheitliche Gefährdung durch die Mobilfunkstrahlung zu befürchten.“

Wie kann Ihr Ministerium vor Ort gemachte ärztliche Beobachtungen, die eine Gesundheitsgefährdung feststellen, ablehnen ohne ihrerseits vor Ort zu untersuchen? Aus ärztlicher Sicht ist dies nicht statthaft. 

Wie kann Ihr Ministerium mitteilen, dass die Gesundheit der Bevölkerung ausreichend geschützt ist, wenn Herr M. und weitere Anwohner seit 2001 expositionsabhängig unendlich unter quälenden Kopfgeräuschen und weiteren Symptomen leiden und die von Ihrem Ministerium zitierte Strahlenschutzkommission auf ihrer 107. Sitzung im Jahr 1991 in ihren Empfehlungen und die ICNIRP im Jahr 1998 in ihren Richtlinien  Folgendes niedergeschrieben hatte?

SSK (1991): 

Auszug:„... Über spezielle Effekte, die nicht auf der Erwärmung beruhen, wird in der Literatur seit ungefähr 15 Jahren berichtet. Wenn eine Hochfrequenzstrahlung mit einer anderen Frequenz amplitudenmoduliert ist, können Feldwirkungen auftreten, welche bei unmodulierter Strahlung nicht existieren. Es handelt sich meistens um Veränderungen der Permeabilität von Zellmembranen. Beispielsweise wurde festgestellt, dass bei einer HF-Strahlung mit einer Frequenz von 147 MHz, die mit Frequenzen zwischen 6 und 20 Hertz moduliert war, der Kalziumausstrom aus Zellkulturen bei bestimmten Frequenzen signifikant ( um 10 bis 20 %) erhöht war.

Insgesamt wurde eine komplexe Abhängigkeit dieser Effekte von Intensität und Frequenz beobachtet, wobei spezielle Frequenzbereiche besonders wirksam sind. Die Membraneffekte wurden vielfach bestätigt, so dass ihre Existenz heute als gesichert gilt. Hervorzuheben ist, dass die SAR-Werte hierbei teilweise kleiner als 0,01 W/kg sind und damit erheblich unterhalb thermisch relevanter Intensitäten liegen.

...Im Frequenzbereich von 300 MHz bis 2000 MHz können bei einer Exposition des menschlichen Kopfes durch Resonanzeffekte oder aufgrund quasioptischer Fokussierung lokal überhöhte Energieabsorptionen, sog. „hot-spots“, entstehen. Bei gepulster oder modulierter Hochfrequenzstrahlung können periodische thermische Ausdehnungen der „hot-spots“ im akustischen Frequenzbereich auftreten und zu hörbaren Wahrnehmungen führen...“

ICNIRP-Richtlinien (1998):

Auszug (S. 72): „Im Vergleich zur CW (continous wave) -Strahlung sind gepulste Mikrowellenfelder mit derselben durchschnittlichen Rate der Energiedeposition in Geweben im allgemeinen bei der Erzeugung einer  biologischen Reaktion wirksamer, insbesondere dann, wenn es sich um eine gut definierte Schwelle handelt, die überschritten werden muss, um die Wirkung auszulösen (ICNIRP 1996).“
„Der "Mikrowellenhöreffekt" ist dafür ein sehr gut bekanntes Beispiel (Frey 1961; Frey und

Messenger 1973; Lin 1978): Menschen mit normalem Hörvermögen können pulsmodulierte

Felder im Frequenzbereich zwischen rund 200 MHz und 6,5 GHz wahrnehmen. Je nach den

Modulationscharakteristika des Feldes wurde der Höreindruck verschiedentlich als ein

summender, klickender oder knackender Ton beschrieben. Die Mikrowellenhöreffekte wurden

einer thermoelastischen Wechselwirkung des auditiven Bereichs des Großhirns mit einer

Wahrnehmungsschwelle von ungefähr 100-400 mJ m-2 für Pulslängen von weniger als 30 µs

bei 2,45 GHz zugeschrieben (entspricht einer SA von 4-16 mJ kg-1). 

Wiederholte und längere Belästigung durch Mikrowellenhöreffekte können belastend oder möglicherweise schädlich wirken.“

Am  04.04.2007 wurde eine ausführliche umweltmedizinische Stellungnahme  der behandelnden Ärzte an das Gesundheitsamt Pforzheim geschickt.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes antwortete am 17.04.2007:

„Vielen Dank für Ihre umfangreichen Informationen zu Erkrankungen im Umfeld von Mobilfunk-sendeanlagen.

Das Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg hat als oberste Gesundheitsbehörde zu der von Ihnen angesprochenen Problematik bereits mit dem Schreiben vom 14.02.2007 Stellung bezogen. Wir schließen uns diesen Ausführungen an. Im Übrigen könnten wir in dieser Angelegenheit ohnehin nur dann zusammen mit anderen Fachbehörden tätig werden, wenn entsprechende gesetzlich festgelegte Grenzwerte überschritten wurden bzw. werden. Dies ist in Ötisheim nicht der Fall.“

Aus dem Inhalt des  Schreibens Ihres Ministeriums und dem des Gesundheitsamtes ist zu schließen, dass Ihrem Ministerium der ausführliche Text der ICNIRP-Richtlinien von 1998  und des General Approach der ICNIRP aus dem Jahr 2002 nicht bekannt ist.

Denn  die zitierte ICNIRP bietet in ihren Richtlinien aus dem Jahr 1998 nach eigenen Aussagen den Schutz vor schädlichen Gesundheitsfolgen nur mit Einschränkungen und Vorbehalten. In den ICNIRP- Richtlinien werden 16 zentrale Aussagen gemacht. 

Die Zusammenfassung dieser Richtlinien steht jedoch  inhaltlich in großen Teilen im Widerspruch zu den eigenen Aussagen und  sie unterschlägt wichtige eigene  Feststellungen. 

Der erforderliche Schutz der Tierwelt wurde nicht bedacht. Im Gegenteil: die Richtlinien zitieren Studien, die schädliche Auswirkungen auf Tiere belegen.

In ganz Deutschland berufen sich Gesundheitsämter, Ministerien, Gerichte, Ärztekammern, Bürgermeister, Kirchen  u.a.  auf die ICNIRP, zitieren jedoch nur die Zusammenfassung. Hierdurch wird der Inhalt der Richtlinien verfälscht und es werden falsche Schlussfolgerung gezogen.

Bei korrekter Berücksichtigung der ICNIRP- Aussagen müsste die Stellungnahme von BMU, BfS und SSK kurzgefasst folgendermaßen lauten:

Nach derzeitigem vorläufigen wissenschaftlichen Kenntnisstand  

-gibt es den Mikrowellenhöreffekt (Frey 1961), der belastend oder möglicherweise schädlich ist

-reagieren Retina, Iris und Hornhaut empfindliche auf geringe Dosen gepulster  Mikrowellenstrahlung (Kues et.al.1985)

-können Störungen von oder Wirkungen auf medizinische Geräte wie Metallprothesen, Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Cochlea-Implantate nicht ausgeschlossen werden

-sind die nichtthermischen Wirkungen von gepulsten und amplitudenmodulierten hochfrequenten Feldern so komplex, dass sie bei der Festlegung der Grenzwerte nicht berücksichtigt wurden und die Richtlinien daher nur vor den kurzfristigen thermischen Gesundheitsschäden schützen
-sind die gepulsten Mikrowellenfelder biologisch wirksamer als die ungepulsten

-wurden Reaktionsfenster sowohl im Bereich der Leistungsflussdichte als auch der Frequenzen gefunden

-gibt es eine  Vielzahl von Forschungsergebnissen im Labor, die nichtthermische Wirkungen wie zum Beispiel Elektrolytverschiebungen und Konzentrationsänderungen von Enzymen zeigen

-können gepulste Mikrowellen  im Zellversuch co-carcinogene Auswirkungen haben

-gibt es Untersuchungen von am Arbeitsplatz exponierten Frauen, die  ein erhöhtes Risiko und Untersuchungen, die kein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und Geburtsfehlern finden 

-gibt es Studien  bei Angehörigen des Militärs und bei verschiedenen Tierarten, die eine erhöhte und Studien, die keine erhöhte Tumorinzidenz finden

-sind Gesundheitsschäden bei Tieren unterhalb der Grenzwerte nachweisbar. 

Die 16 Aussagen der ICNIRP- Richtlinien, belegt durch Zitate, füge ich in den Anhang.

Wahrscheinlich kennen Ihr Ministerium und die Ärzte der Gesundheitsämter, sowie die übrigen Ärzte, gar nicht die Aussagen im General Approach der ICNIRP von 2002, die Untersuchungen der Betroffenen erfordern (es liegt noch keine autorisierte deutsche Übersetzung vor).

Auszug (Seite 541):„…In determining whether an adverse effect is present in a person, it is useful to consider the different ways data have been obtained.

Results of tests (e.g., chemical analysis of blood) may be read off an instrument.

Signs are effects that may be observed by a physician or other examiner, e.g., a rash or swelling. Symptoms are effects that only the exposed subject experiences, e.g., pain, nausea, or fatigue. 

A diagnosis of disease is normally based on an agreed specific combination of such endpoints. 

…The exposure guidelines developed by ICNIRP are intended to protect against the adverse health effects of NIR exposure. Because adverse consequences of NIR exposure can vary across the entire range from trivial to life threatening, a balanced judgement is required before deciding on exposure guidance.”
Es wird darin  zugestanden, dass manche Menschen besonders stark reagieren und dass es bei gleichzeitigem Vorhandensein weiterer Noxen zu Synergismen kommen kann.

Seite 546:  “People being protected

Different groups in a population may have differences in their ability to tolerate a particular NIR exposure. For example, children, the elderly, and some chronically ill people might have a lower tolerance for one or more forms of NIR exposure than the rest of the population. Under such circumstances, it may be useful or necessary to develop separate guideline levels for different groups within the general population, but it may be more effective to adjust the guidelines for the general population to include such groups.

Some guidelines may still not provide adequate protection for certain sensitive individuals nor for normal individuals exposed concomitantly to other agents, which may exacerbate the effect of the NIR exposure, an example being individuals with photosensitivity. 

Where such situations have been identified, appropriate specific advice should be developed-within the context of scientific knowledge.”

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit von Untersuchungen, Stellen von Diagnosen und Abhilfe-maßnahmen.

Bitte weisen Sie die Gesundheitsämter daher an, an Mobilfunkstandorten, von welchen auffällige Gesundheitsschäden gemeldet werden, vor Ort tätig zu werden. 
Baumschäden im Umkreis von Hochfrequenzsendern wurden von dem ehemaligen Siemensingenieur, Physiker und Erfinder Dr.-Ing. W. Volkrodt bereits 1987 beobachtet und beschrieben. Er kannte auch die gesundheitlichen Beschwerden und Erkrankungen der Techniker und Monteure, die Funksender errichteten und in Betrieb nahmen.

Nachdem die Lichtwellenleitertechnik erfunden worden war, sprachen alle Fakten für einen schnellstmöglichen Umstieg der Nachrichtenübertragung auf Kabel. Volkrodt erhoffte 1987 Folgendes:

„Spätere Geschichtsschreiber werden über die Hochfrequenzmisere in der Zeit von etwa 1975 bis 1990 von einem kleinen, zeitlich begrenzten „Technischen Störfall“ sprechen. Er konnte dank der Einführung der Lichtwellenleitertechnik schnell und konsequent beseitigt werden.“

Noch läuft der Störfall und zerstört täglich Menschen, Tiere und Pflanzen.

Vom 13. bis 15.07.07 besuchte ich auf Anfrage Erwachsene und Kinder in Tann in der hessischen Rhön. Dort sind seit dem 29.05.2006 teilweise unerträgliche Symptome (extremer Kopfdruck, Denkstörungen, Engegefühl in der Brust, depressive Stimmung, inneres Brennen, völlige Antriebslosigkeit, Schwäche in den Beinen, Kurzatmigkeit u.a.) aufgetreten. Die Vögel hatten den Ort verlassen. Die Katzen waren träge geworden und liefen kaum noch in den Garten. In einem weiteren Ort hat sich ein Kind das Leben genommen, ein zweites Kind hat es versucht. Am 29.05.2006 war das Digitale Antennen - Fernsehen – DVB-T auf dem Heidelstein in ca. 15 km Entfernung in Betrieb gegangen. Offensichtlich trifft die hierbei eingesetzte Technik auf Reaktionsfenster (S. ICNIRP- Richtlinien) im menschlichen Organismus. 

Die Situation ist sehr ernst und gefährlich. Es betrifft uns alle. Ein weiterer Ausbau ist nicht verant-wortbar. Daher bitte ich Sie unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr  in die Wege zu leiten.

In äußerster Sorge

i.V. Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam

Zitiert aus: RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ZEITLICH VERÄNDERLICHE ELEKTRISCHE, MAGNETISCHE UND ELEKTRO-MAGNETISCHE FELDER (BIS 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*† Übersetzung aus dem Englischen von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und Bundesamt für Strahlenschutz  Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), 

Health Physics 74 (4): 494-522; 1998.
GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON-IONIZING RADIATION International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*, Health Physics 82 (4): 540-548; 2002.
Anlagen: ICNIRP-Richtlinien (Aussagen und Zitate), Stellungnahmen Ötisheim, Schreiben des Ärztlichen Qualitätszirkels vom 07.12.05, Vorwort und Inhaltsverzeichnis der beim BfS eingereichten Unterlagen, Schreiben an Landrat und Gesundheitsamt Biberach, Schreiben von Allgemeinarzt Gantner, Schreiben einer Familie von Gaildorf, Schreiben von Frau Trippner-Lüttgen.

Fotographien von geschädigten Bäumen folgen per Post.
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